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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes folgt den in der Anlage aufgeführten Abwägungsempfehlungen 
auf der Grundlage des § 1 Abs. 7 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplanes „Wohngebiet westlich des 
Salzweges“ in der Ortslage Zeulenroda in der Fassung vom 24.Oktober 2022.  
Das Planungsbüro wird angewiesen, die beschlossenen Anregungen in die Planung und in die 
Begründung einzuarbeiten. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die eine abwägungsrelevante Stellungnahme abgegeben haben, vom Ergebnis der 
Abwägung zu informieren. 
 
Beschlussbegründung: 
 
Westlich des Salzweges befanden sich bis vor einiger Zeit die Gebäude und baulichen Anlagen der 
ehemaligen Stickerei Ketzel. Da eine weitere Nutzung der Gebäude nicht wirtschaftlich war, erfolgte 2021 
der Rückbau der Gebäude und Anlagen mit dem Ziel, an diesem Standort ein kleines Wohngebiet mit ca. 
acht kleinen Wohnbaugrundstücken zu entwickeln. Dabei umfasst das Plangebiet eine Gesamtgröße von 
0,49 ha. 
 
Um für die weitere Nutzung einen einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen, wurde durch den Stadtrat der 
Stadt Zeulenroda-Triebes der Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren gefasst, wobei das 
Verfahren nach den Vorschriften des § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren 
geführt wird. Dieses Verfahren wurde vorliegend gewählt, da mit der Planung die Wiedernutzbarmachung 
einer gewerblichen Brachfläche vorbereitet wird.  
 
Der durch den Stadtrat gebilligte Entwurf des Bebauungsplanes enthält die erforderlichen textlichen und 
zeichnerischen Regelungen zur Nutzung der Flächen des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet. 
Zudem werden begrenzt ergänzende grünordnerische und bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
getroffen.   
                                                       
Der Entwurf vom 24. Oktober 2022 mit der Begründung wurde vom Stadtrat der Stadt Zeulenroda-
Triebes gebilligt und zur Offenlage beschlossen. Parallel zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB wurden die betroffenen Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme zum Satzungsentwurf gebeten. Während der Offenlage 
wurde keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vorgebracht. Es liegen jedoch Stellungnahmen von 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vor, aus denen sich u. a. die Notwendigkeit einer 
ergänzenden Schall-Immissionsprognose ergeben hat. Das Ergebnis der Prognose sowie die sich daraus 



ergebenden ergänzenden Festsetzungen wurden dem Landratsamt Greiz und dem 
Grundstückseigentümer als Betroffenen gem. § 4a Abs. 3 BauGB zur ergänzenden Stellungnahme 
vorgelegt. 
Im Rahmen der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB sind die eingegangenen abwägungsrelevanten 
Stellungnahmen aus den o. g. Beteiligungsverfahren sowie der ergänzenden Betroffenenbeteiligung 
durch den Stadtrat zu prüfen. Des Weiteren ist zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die 
Stellungnahmen im weiteren Verfahren berücksichtigt werden sollen (Abwägung). Die einzelnen 
Stellungnahmen mit abwägungsrelevanten Angaben sind in der Anlage zu diesem Beschluss enthalten. 
Jede Stellungnahme wurde dabei zur Vorbereitung der Abwägung erörtert.  
Der Abwägungsbeschluss ist Voraussetzung für den Satzungsbeschluss und damit für den Abschluss 
des Satzungsverfahrens. 
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Anlagen: 
Abwägungsempfehlung mit abwägungsrelevanten Stellungnahmen 
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